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 Eintragung von Übermittlungssperren nach dem Bundesmeldegesetz (BMG) 
 
Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, gegen einzelne regelmäßig oder auf Anfrage 
durchzuführende Datenübermittlungen der Meldebehörde Widerspruch zu erheben. Dieser 
Widerspruch gilt jeweils bis zum Widerruf. 
 
Folgende Widerspruchsmöglichkeiten gibt es: 
 

1. Widerspruch gegen Datenübermittlungen an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaf-
ten (§ 42 Abs. 3 BMG) 

Die Meldebehörden übermitteln Daten Familienangehöriger, die nicht derselben oder in keiner 
öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft sind, an die öffentlich-rechtlichen Religions-
gesellschaften der anderen Familienangehörigen. Familienangehörige sind der Ehegatte oder 
Lebenspartner, minderjährige Kinder und die Eltern minderjähriger Kinder. Der Widerspruch 
verhindert nicht die Übermittlung von Daten für Zwecke des Steuererhebungsrechts an die 
jeweilige öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaft. 
 
 

2. Widerspruch gegen Datenübermittlungen an das Bundesamt für das Personalmanage-
ment der Bundeswehr (§ 36 Abs. 2 BMG) 

Nach § 58 b des Soldatengesetzes können sich Frauen und Männer die Deutsche im Sinne des 
Grundgesetzes sind, verpflichten, freiwilligen Wehrdienst zu leisten sofern sie hierfür tauglich 
sind. Zum Zwecke der Übersendung von Informationsmaterial übermitteln die Meldebehörden 
dem Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr jährlich zum 31. März folgende 
Daten von Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig werden: 
Familienname, Vornamen und gegenwärtige Anschrift .  
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch ist bei der 
Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung einzulegen. 
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3. Widerspruch gegen Datenübermittlungen an Parteien, Wählergruppen oder Träger von 
Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen oder Abstimmungen (§ 50 Abs. 5 
BMG) 

Die Meldebehörden erteilen auf Anfrage Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von 
Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und 
kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden Monaten Auskunft 
aus dem Melderegister über die in § 44 Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Daten von Gruppen von 
Wahlberechtigten, soweit für deren Zusammensetzung das Lebensalter bestimmend ist.  
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch ist bei der 
Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung einzulegen. 
 
 

4. Widerspruch gegen Datenübermittlungen an Mandatsträger, Presse und Rundfunk über 
Alters- und Ehejubiläen (§ 50 Abs. 5 BMG) 

Die Meldebehörden übermitteln auf Anfrage Mandatsträgern, Presse oder Rundfunk Auskünfte 
aus dem Melderegister über Alters- und Ehejubiläen. Altersjubiläen sind der 70., jeder fünfte 
weitere Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag. Ehejubiläen sind das 
50. und jedes folgende Ehejubiläum. Der Widerspruch ist bei allen Meldebehörden, bei denen die 
betroffene Person gemeldet ist, einzulegen. Der Widerspruch eines Ehegatten wirkt auch für den 
anderen Ehegatten. 
 
 

5. Widerspruch gegen Datenübermittlungen an Adressbuchverlage für die Herausgabe von 
Adressbüchern (§ 50 Abs. 5 BMG) 

Die Meldebehörden übermitteln auf Anfrage Adressbuchverlagen Familienname, Vornamen, 
Doktorgrad und derzeitige Anschrift zu allen Einwohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet 
haben. Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbüchern 
(Adressenverzeichnisse in Buchform) verwendet werden. Der Widerspruch ist bei allen 
Meldebehörden, bei denen die betroffene Person gemeldet ist, einzulegen. 
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Die Eintragung einer Übermittlungssperre kann durch persönliche Antragstellung im Bürgerbüro 
Rathaus, Altes Rathaus, Zi. 108 Rathausplatz 2 oder im Bürgerbüro Passavia, Erdgeschoß, 
Vornholzstraße 40 erfolgen. Die Antragstellerin/der Antragsteller muss dabei ihre/seine Identität 
nachweisen. Dies kann durch die Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises (Personalausweis 
oder Reisepass) erfolgen. 
Weiterhin kann die Übermittlungssperre online über das Bürgerserviceportal der Stadt Passau 
www.buergerserviceportal.de/bayern/passau    beantragt werden. 
 
 
 
Passau, 21.09.2023 
Stadt Passau 
Bürgerbüro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.buergerserviceportal.de/bayern/passau
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 Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 
Bebauungsplan „SO Freiflächenphotovoltaikanlage Donauwiesen“, Gmkg. Hacklberg 
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gem. § 2 Abs. 1 BauGB sowie der 
frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Mobilität beschloss in seiner Sitzung am 25.10.2022 
den Bebauungsplan „SO Freiflächenphotovoltaikanlage Donauwiesen“, Gmkg. Hacklberg 
aufzustellen, um auf einem Teilbereich der Fl.Nr. 1001/0, Gmkg. Hacklberg (unmittelbar nördlich 
der Staatsstraße 2125) eine Freiflächenphotovoltaikanlage ermöglichen zu können. Parallel 
hierzu wird die hierfür erforderliche 132. Flächennutzungsplanänderung in einem gesonderten 
Verfahren durchgeführt.  
 

 
Entwurf Bebauungsplan 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes inkl. Begründung und Umweltbericht können von 06.10.2023 
bis einschließlich 11.11.2023 unter folgender Internetadresse eingesehen werden: 
https://www.o-sp.de/passau/. Gemäß dem Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemäßer 
Planungs- und Genehmigungsverfahren während der COVID-19-Pandemie 
(Planungssicherstellungsgesetz - PlanSiG) vom 20. Mai 2020 (BGBl. I S. 1041) wird nach § 1 
Nr. 4 i.V.m. § 3 Abs. 1 des Gesetzes seitens der Stadt Passau –Dienststelle Stadtplanung –  auf 
die Auslegung der Planunterlagen verzichtet, da diese form – und fristgerecht im Internet unter 
obiger Internetadresse veröffentlicht sind. In begründeten Fällen ist selbstverständlich ein 
Versand der Unterlagen möglich. Stellungnahmen können während dieser Frist schriftlich oder 
während der Dienststunden, möglichst nach vorheriger telefonischer Anmeldung unter 0851/ 
396 – 398 bzw.- 231, zur Niederschrift abgegeben werden. 
 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den o.a. 
Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben, wenn die Stadt Passau den Inhalt nicht kannte und 
nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplans nicht 
von Bedeutung ist.  
 
Der Inhalt dieser Bekanntmachung und die nach § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB auszulegenden 
Unterlagen sind im Internet unter o.a. Adresse veröffentlicht. Weitere Informationen erteilt die 
Dienststelle Stadtplanung unter 0851 / 396 – 398 bzw. -231.  
 
Datenschutz:  
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 1 
Buchstabe e (DSGVO) i. V. mit § 3 BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme 
ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. 
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Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche 
Informationspflichten im Bauleitplanverfahren“ das ebenfalls im Internet zu finden ist.  
 
Passau, 27.09.2023 
STADT PASSAU 
Jürgen Dupper 
Oberbürgermeister 
 
 
 Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 

Flächennutzungsplan, 132. Änderung („SO Freiflächenphotovoltaikanlage Donauwiesen“, 
Gemarkung Hacklberg) 
Bekanntmachung des Änderungsbeschlusses gem. § 2 Abs. 1 i.V. mit § 1 Abs. 8 BauGB 
sowie der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB  

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Mobilität beschloss in seiner Sitzung am 25.10.2022 
die 132. Flächennutzungsplanänderung einzuleiten, um anstelle der dargestellten „Fläche für die 
Landwirtschaft“ auf der TF Fl.Nr. 1001/0, Gemarkung Hacklberg (unmittelbar nördlich der 
Staatsstraße 2125), ein Sondergebiet „Freiflächenphotovoltaikanlage“ sowie ein Sondergebiet 
„Erneuerbare Energien“ im Sinne des §11 Baunutzungsverordnung (BauNVO) darstellen zu 
können. Parallel hierzu wird der Bebauungsplan „SO Freiflächenphotovoltaikanlage 
Donauwiesen“, Gmkg. Hacklberg aufgestellt.  
 

 
Ausschnitt FNP-Entwurf  
 
Der Flächennutzungsplanentwurf inkl. Begründung und Umweltbericht hierzu können in der Zeit 
vom 06.10.2023 bis einschließlich 11.11.2023 unter folgender Internetadresse eingesehen 
werden: https://www.o-sp.de/passau/. Gemäß dem Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemäßer 
Planungs- und Genehmigungsverfahren während der COVID-19-Pandemie 
(Planungssicherstellungsgesetz - PlanSiG) vom 20. Mai 2020 (BGBl. I S. 1041) wird nach § 1 
Nr. 4 i.V.m. § 3 Abs. 1 des Gesetzes seitens der Stadt Passau –Dienststelle Stadtplanung –  auf 
die Auslegung der Planunterlagen verzichtet, da diese form – und fristgerecht im Internet unter 
obiger Internetadresse veröffentlicht sind. In begründeten Fällen ist selbstverständlich ein 
Versand der Unterlagen möglich. Stellungnahmen können während dieser Frist schriftlich oder 
während der Dienststunden, möglichst nach vorheriger telefonischer Anmeldung unter 0851/ 
396 – 398 bzw.- 231, zur Niederschrift abgegeben werden. 
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Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den o.a. 
Flächennutzungsplan unberücksichtigt bleiben, wenn die Stadt Passau den Inhalt nicht kannte 
und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplans 
nicht von Bedeutung ist.  
 
Zusätzlicher Hinweis bzgl. des Verbandsklagerechts von Umweltverbänden: Eine Vereinigung im 
Sinne des § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 UmwRG (Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes) ist in einem 
Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 UmwRG gemäß § 7 Abs. 3 S. 1 UmwRG mit allen 
Einwendungen ausgeschlossen, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht 
rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können (§ 3 Abs. 3 BauGB). 
 
Der Inhalt dieser Bekanntmachung und die nach § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB auszulegenden 
Unterlagen sind im Internet unter o.a. Adresse veröffentlicht. Weitere Informationen erteilt die 
Dienststelle Stadtplanung unter 0851 / 396 – 398 bzw. -231. 
 
Datenschutz:  
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 1 
Buchstabe e (DSGVO) i. V. mit § 3 BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme 
ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche 
Informationspflichten im Bauleitplanverfahren“ das ebenfalls im Internet zu finden ist.  
 
Passau, den 27.09.2023  
STADT PASSAU 
Jürgen Dupper 
Oberbürgermeister  
 
 
 Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 

Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan der Stadt Passau, 117. Änderung;  
(GE am Burgholz – Abschnitt B, Gemarkung Grubweg)Bekanntmachung der Genehmigung gem. § 6 
Abs. 5 BauGB 

 
Mit Schreiben vom 05.09.2023 Seitens der Regierung von Niederbayern trat durch eine verlängerte Laufzeit 
des internen Genehmigungsverfahrens die Genehmigungsfiktion nach § 6 Abs. 4 BauGB ein.   
 
Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit gemäß § 6 Abs. 5 des Baugesetzbuchs (BauGB) ortsüblich bekannt 
gemacht. Mit dieser Bekanntmachung wird die 117. Änderung des Flächennutzungsplans wirksam.  
 
Jedermann kann den Flächennutzungsplan und die Begründung sowie die zusammenfassende Erklärung über 
die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in 
dem Flächennutzungsplan berücksichtigt wurden, und aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den 
geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde sowie etwaige auf im 
Bauleitplan Bezug genommene DIN-Vorschriften bzw. Technische Regelwerke, bei der Stadt Passau zu den 
Dienststunden einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen.  
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Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und 
von Mängeln der Abwägung sowie der Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen.  
Unbeachtlich werden demnach  
1. eine nach § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens-

und Formvorschriften und  
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 

Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und  
3. nach § 214 Abs. 3 S. 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb 

eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans schriftlich gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, 
ist darzulegen.  

 
 
Passau, den 27.09.2023                      
STADT PASSAU 
Jürgen Dupper  
Oberbürgermeister 
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